
04|23  WESTFÄLISCHES ÄRZTEBLATT 

12  Kammer aktiv

Gemeinsam auf dem Weg zur Approbation
Online-Dialogveranstaltung zu Kenntnisprüfung und Berufserlaubnis

Von Jürgen Herdt, Stabsstelle für Planung und Ent-
wicklung der ÄKWL

S eit Jahren deutlich steigende Antrags-
zahlen zeigen: Nordrhein-Westfalen 

steht bei Ärztinnen und Ärzten, die ihr Ex-
amen außerhalb der Europäischen Union 
erworben haben, hoch im Kurs. Wird bei 
der Anerkennung des ausländischen Be-
rufsabschlusses eine Gleichwertigkeit nicht 
festgestellt, muss als Voraussetzung für eine 
Approbationserteilung eine sogenannte 
Kenntnisprüfung bestanden werden. Das 
Land hat die Durchführung dieser Prüfung 
seit dem 5. Februar 2021 für ganz Nordrhein-
Westfalen auf die Ärztekammer Westfalen-
Lippe (ÄKWL) übertragen.

Wie können Ärztinnen und Ärzte auf dem 
Weg zur Approbation unterstützt werden 
und welche rechtlichen Rahmenbedin-
gungen gilt es zu beachten? Diese Fragen 
standen im Mittelpunkt einer landesweiten 
Online-Veranstaltung am 2. März 2023, zu 
der das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales (MAGS), die Bezirksregierung 
Münster, die Krankenhausgesellschaft Nord-
rhein-Westfalen (KGNW), die Ärztekammer 
Nordrhein (ÄKNO) und die ÄKWL leitende 
Ärztinnen und Ärzte, niedergelassene Ärz-
tinnen und Ärzte sowie Personalverantwort-
liche eingeladen hatte. 

Professor Frank Stollmann, Leitender Minis-
terialrat, im MAGS für die approbierten Heil-
berufe zuständig, eröffnete in Vertretung 
für Staatssekretär Matthias Heidmeier die 
Veranstaltung. Er hob bereits eingangs her-
vor, dass man sich in einem Spannungsfeld 
bewege, bei dem die notwendigen Qualifi-
zierungsanforderungen allein mit Blick auf 
den Patientenschutz nicht aus den Augen 
verloren werden dürften. Auch der Präsident 
der ÄKNO, Rudolf Henke, betonte in seinem 
Grußwort die Bedeutung der Sicherstellung 
von Qualitätsstandards im Rahmen des 
Zugangs zum ärztlichen Beruf. Daran habe 
auch, wie Matthias Blum, Geschäftsführer 
der KGNW, ergänzte, das Krankenhaus als Ar-
beitgeber im Sinne der Mitarbeiterbindung 
ein Interesse. Das Krankenhaus sei zudem 
längst ein „Ort der Behandlung unterschied-
licher Nationalitäten“ auf Seiten der Pati-

entinnen und Patienten wie der ärztlichen 
Teams geworden, wovon alle Nutzen hätten. 

Berufszulassung aus einer Hand

Nordrhein-Westfalen hat bei der Anerken-
nung ausländischer Berufsabschlüsse in 
vielerlei Hinsicht eine Vorreiterrolle inne. 
Mit dem Ziel, die Anerkennungsverfahren 
zu vereinheitlichen und zu beschleunigen, 
wurde von Seiten des Landes die Zentrale 
Anerkennungsstelle für Gesundheitsberu-
fe (ZAG) bei der Bezirksregierung Münster 
eingerichtet. Dr. Simone Gurlit, Leitende 
Regierungsmedizinaldirektorin im Dezer-
nat 24 der Bezirksregierung Münster, dem 
unter anderem auch die Anerkennung aus-
ländischer Berufsabschlüsse zugeordnet 
ist, stellte heraus, dass mit der ZAG die Zu-
ständigkeiten gebündelt und für alle Betei-
ligten eine Anlaufstelle geschaffen worden 
sei, bei der die Berufszulassung „aus einer 
Hand“ bearbeitet werde. Organisatorisch 
betreue der Bereich ZAG-PuG die Pflege- 
und Gesundheitsfachberufe und der Be-
reich ZAG-aH die approbierten Heilberufe. 
Seit Übertragung der landesweiten Zustän-
digkeit für die approbierten Heilberufe auf 
die ZAG-aH im Juli 2020 ist die Zahl der zu 
bearbeitenden Anträge deutlich gestiegen. 
Die internen Verfahrensabläufe, so Dr. Gurlit, 
seien standardisiert und optimiert worden. 

Sie sei zudem für die hervorragende Zusam-
menarbeit mit der ÄKWL dankbar, mit der 
es gelungen sei, die früher problematischen 
Wartezeiten auf eine Kenntnisprüfung prak-
tisch abzuschaffen.

Dr. Hans-Albert Gehle, Präsident der ÄKWL, 
dankte für das Vertrauen, das das Land in 
die Arbeit der ÄKWL setze. Die Aufgabe sei 
der ÄKWL auf der Grundlage von § 9 des 
Heilberufsgesetzes übertragen worden. 
Rechtlich handele es sich um eine Aufgabe 
nach Weisung, bei der die ÄKWL der Fach- 
und Rechtsaufsicht des Landes unterliege. 
Die Inhalte der Kenntnisprüfung seien durch 
§ 37 der Ärztlichen Approbationsordnung 
auf die beiden Kernbereiche der ärztlichen 
Ausbildung — die Innere Medizin und die 
Chirurgie — festgelegt und umfassten als 
ergänzende Aspekte die Notfallmedizin, die 
Klinische Pharmakologie beziehungsweise 
die Pharmakotherapie, Bildgebende Verfah-
ren, den Strahlenschutz und Rechtsfragen 
der ärztlichen Berufsausübung. Es handele 
sich um eine am Kenntnisstand der ärztli-
chen Abschlussprüfung orientierte Prüfung, 
die bei Erfolg zur Erteilung der Approbation 
führe. Die Approbation erlaube dann die 
selbstständige Ausübung des ärztlichen 
Berufs und ermögliche, eigenständig den 
Weg für weitere ärztliche Spezialisierungen 
einzuschlagen. Dies habe eine besondere 

Standen den online zugeschalteten Teilnehmenden in einem lebhaften, konstruktiven Dialog zu den Themen 
Kenntnisprüfung und Berufserlaubnis Rede und Antwort (v. l. n. r.): Dr.  Markus Wenning, Ärztlicher Geschäfts-
führer der ÄKWL, Jürgen Herdt, Stabsstelle für Planung und Entwicklung der ÄKWL, Regierungsdirektorin 
Maike Vossenberg, Juristische Dezernentin der ZAG-aH, Regierungsmedizinalrat Dr. Henk Benjamin Waßmann, 
Ärztlicher Dezernent der ZAG-aH.� Bild: kd
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Wertigkeit, was im Hinblick auf die Berufs-
zulassung mitbedacht werden sollte.

Strukturiertes Prüfkonzept

Dr. Gehle stellte die Leistungen der ÄKWL im 
Umsetzungsprozess dar, um ärztliche Kol-
leginnen und Kollegen erfolgreich auf dem 
Weg zur Approbation zu begleiten. Die ÄKWL 
biete inzwischen eine Termingarantie, die 
allen Beteiligten — Kandidatinnen und Kan-
didaten ebenso wie der ärztlichen Leitung 
— einen sicheren Planungs- und Vorberei-
tungsprozess erlaube. Die Kammer habe ei-
nen einheitlichen Organisationsrahmen und 
ein einheitliches Prüfungskonzept etabliert. 
Mit der Verfahrensvereinheitlichung, die auf 
funktionsgerechte Räumlichkeiten, ablauf- 
und inhaltstrukturierende Fallkonzepte mit 
Schauspielpatientinnen und -patienten so-
wie ein standardisiertes Bewertungsschema 
setze, sei ein wesentlicher Beitrag zur Quali-
tätssicherung geleistet worden. Die Kennt-
nisprüfung sei eine anspruchsvolle Prüfung 
für einen verantwortungsvollen Beruf, die 
mit einer zielgerichteten Vorbereitung gut 
zu schaffen sei.

Über einen solchen Prüfungserfolg konnten 
sich bereits 598 Ärztinnen und Ärzte1 freu-
en, wie Jürgen Herdt, Stabsstelle für Planung 
und Entwicklung der ÄKWL und Leiter des 
„Organisationsbüros Fachsprachen- und 
Kenntnisprüfung“ bei der Präsentation der 
Evaluationsergebnisse darstellte. Zwar be-
nötigten etwa die Hälfte der Kandidatinnen 
und Kandidaten mehr als einen Prüfungs-
versuch. Da die Nicht-Bestehensquote mit 
der Zahl der Wiederholungsprüfungen aber 
sehr deutlich abnehme, bestehe nur ein ge-
ringer Anteil der Kandidatinnen und Kan-
didaten die Prüfung in den drei möglichen 
Versuchen nicht.

Empfehlungen für eine  
zielgerichtete Vorbereitung

Aus den Erfahrungen der inzwischen über 
1150 von der ÄKWL organisierten Kenntnis-
prüfungen formulierte Herdt fünf Empfeh-
lungen: Zunächst sei es das Wichtigste für 
die Kandidatinnen und Kandidaten, das 
Internet richtig einzuordnen. Diese Empfeh-
lung sei alles andere als trivial. Das Internet 
sei als Informationsmedium unzweifelhaft 
hilfreich. Gleichzeitig trügen aber verzerren-
de Kommentierungen in einschlägigen Fo-
ren zu unnötiger Verunsicherung selbst gut 
vorbereiteter Kandidatinnen und Kandida-

ten bei. Hier gelte es, die Nutzerkompetenz 
wie das Selbstvertrauen zu stärken. 

Darüber hinaus solle mit einer Berufserlaub-
nis nicht einfach „losgelegt“ werden. Die Be-
rufserlaubnis werde nicht ohne Grund von 
der Bezirksregierung nur zur Vorbereitung 
auf die Kenntnisprüfung erteilt. Am Beginn 
sollte ein strukturierter, vorausschauender 
Vorbereitungsplan stehen. Es sei zudem sehr 
hilfreich, nicht in einem einzelnen Fachge-
biet mit der Berufserlaubnis tätig zu werden. 
Innerhalb eines Krankenhauses müsse der 
Weg zur Approbation als ein Anliegen des 
„Gesamthauses“ betrachtet und beispiels-
weise Rotationskonzepte entwickelt wer-
den, in die vor allem die prüfungsrelevan-
ten Fächer eingebunden werden sollten. Die 
Kandidatinnen und Kandidaten erweiterten 

so zum einen ihr Wissens- und Erfahrungs-
spektrum. Zum anderen erhalte man als 
Chefärztin beziehungsweise Chefarzt so 
von leitenden Kolleginnen und Kollegen 
ein Feedback, mit dem der Kenntnisstand 
fachübergreifend eingeschätzt werden kön-
ne. Wichtig sei zudem, Hemmungen vor der 
Erstprüfung zu nehmen. Diese sollte weder 
krankenhaus- noch kandidatenseitig zu sehr 
hinausgezögert werden. Laufe die Berufser-
laubnis aus, entstehe bei einem möglichen 
Scheitern zeitlicher, psychischer und zum 
Teil auch finanzieller Druck, der leicht ver-
mieden werden könne. Hilfreich sei darüber 
hinaus, im Berufsalltag Lernimpulse und ein 
„forderndes“ Lernumfeld zu schaffen. Unter-
stützung befreie aber Aspirantinnen und As-
piranten nicht von Eigenverantwortung. Der 

Weg zur Approbation müsse in diesem Sinne 
gemeinsam gegangen werden.

Berufserlaubnis  
richtig einordnen

Unter dem Titel „Wer darf was?“ ging Regie-
rungsdirektorin Maike Vossenberg, juris-
tische Dezernentin bei der ZAG-aH, neben 
einer Darstellung des Ablaufs des Anerken-
nungsverfahrens in Nordrhein-Westfalen 
vor allem auf die rechtlichen Implikatio-
nen einer Berufserlaubnis ein, die zur Vor-
bereitung auf die Kenntnisprüfung für ein 
nordrhein-westfälisches Krankenhaus be-
antragt werden können. Dafür müssten die 
antragstellenden Personen bei der ZAG-aH 
mit entsprechenden Dokumenten belegen 
können, dass sie ihre ärztliche Ausbildung in 

ihrem Ausbildungsland abgeschlossen ha-
ben. Die Abgeschlossenheit der Ausbildung 
sei in einigen Ländern nicht schon bereits 
durch das Studium an der Universität gege-
ben, sondern umfasse gegebenenfalls auch 
das Absolvieren einer praktischen Phase 
und gegebenenfalls das Bestehen einer 
dem sogenannten Staatsexamen ähnlichen 
Prüfung. 

Die ZAG-aH erteile eine Berufserlaubnis ge-
mäß § 10 Abs. 1 Bundesärzteordnung in der 
Regel für 24 Monate zur Vorbereitung auf die 
Kenntnisprüfung. Sie ermögliche eine Teil-
habe am ärztlichen Berufsalltag, allerdings 

Blick in den Prüfungsraum: Neben den an einem Prüfungstag in allen Prüfungsausschüssen gleichen Fallvor-
lagen steht ebenso eine identische Bildschirmpräsentation mit Bildgebung, Befunden und weiteren Schau-
bildern zur Verfügung.

1 �Die Angaben bilden den Stand zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung (02.03.2023) ab.
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mit der Beschränkung „unter Anleitung und 
Aufsicht approbierter Ärztinnen und Ärzte“. 
Vossenberg hob hervor, dass es dabei kei-
nen Positivkatalog gebe, der abschließend 
festlege, wie ein Arzt beziehungsweise 
eine Ärztin mit Berufserlaubnis tatsäch-
lich eingesetzt werden dürfe. Dies liege in 
der Organisations- und Delegationshoheit 
der jeweiligen Gesundheitseinrichtung. „Im 
Zweifel haftet die beaufsichtigende und 
anleitende beziehungsweise die organisa-
torisch verantwortliche Person mit. Proble-
matisch dürfte mindestens eine notärztliche 
Tätigkeit sein“, stellte Vossenberg klar. Denn 
bei Notarztfahrten handele es sich in der 
Regel um selbstständige und weisungsfreie 
Tätigkeit und damit um eine Verletzung der 
Berufserlaubnisauflagen, die strafrechtliche 
Konsequenzen haben können. 

Vossenberg wies in diesem Zusammenhang 
auf die Gefahren hin, die sich bei soge-
nannten qualifizierten Arbeitszeugnissen 
im Hinblick auf die Beurteilung von Berufs-
erfahrung ergeben können, wenn dabei Tä-

Weitere Informationen

Die Präsentationen zur Online-Veranstal-
tung sind unter www.aekwl.de/KP-Info im 
Internet eingestellt. Informationen zur 
Kenntnisprüfung der ÄKWL sind online 
unter www.aekwl.de/kenntnispruefung 

zu finden. Die Zentrale Anerkennungs-
stelle für Gesundheitsberufe (ZAG) bei 
der Bezirksregierung Münster informiert 
unter https://www.bezreg-muenster.de/
de/gesundheit_und_soziales/zag/appro-
bation_nrw/muenster/index.html

Wie mit Hella von Sinnen und Ingolf Lück
Kammervorstand plädiert für mehr Aufklärung zu Organ- und Knochenmarkspenden

Von Volker Heiliger, ÄKWL

Für mehr und regelmäßige Aufklärung 
bei den Themen Organ- und Knochen-

markspende plädiert die Ärztekammer-
Westfalen-Lippe. Nach Ansicht des Kammer-
vorstandes ist es dringend notwendig, die 
Spendenbereitschaft in der Bevölkerung für 
lebensrettende medizinische Maßnahmen 
im Falle von Organversagen oder Blutkrebs 
zu steigern. Eine Spende, um ein anderes 
Leben zu erhalten, sei der Beweis gelebter 
Mitmenschlichkeit, so der ÄKWL-Vorstand. 
Kammerpräsident Dr. Hans-Albert Gehle: 
„Wir müssen über intensive Informations-
arbeit den Solidaritätsgedanken stärken, 
um eine Erhöhung der Spendenbereitschaft 
zu erreichen.“ 

Reichweite schaffen

Gehle fordert deshalb eine reichweiten-
starke Aufklärungskampagne ähnlich den 
Anti-AIDS-Spots mit Hella von Sinnen und 
Ingolf Lück, die 1989 von der Bundeszent-

tigkeiten und der Erwerb von Kompetenzen 
hervorgehoben würden, die den rechtlich 
zulässigen Rahmen überschreiten würden. 
Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung 
trete dann die Krankenhausaufsicht unter 
Umständen an die Betriebsleitung heran.

Die anschließende Diskussion zeigte, dass 
gerade diese Thematik die Verantwortlichen 
in den Krankenhäusern sehr beschäftigt. 
Vossenberg empfahl, alle Prozesse und Maß-
nahmen, die in einer Klinik implementiert 
sind, um eine Aufgabendelegation vorzu-
bereiten und sich von den Kompetenzen 

des Einzelnen zu vergewissern, sorgfältig 
zu dokumentieren. „Prozesse nachvollzieh-
bar festschreiben und rechtzeitig gut doku-
mentieren hilft bei möglichen rechtlichen 
Auseinandersetzungen“, so Vossenberg. Im 
Vordergrund müsse die zielgerichtete Vor-
bereitung auf die Kenntnisprüfung stehen. 
Organisatorisch könnten Krankenhäuser 
antragstellende Ärztinnen und Ärzten vor 
allem mit Blick auf die Vollständigkeit der 
Unterlagen begleiten. Hierbei könne im An-
erkennungsverfahren in der Regel viel Zeit 
gespart werden.

„Tina, wat kosten die Kondome?“: Spots wie dieser sind einer 
ganzen Generation im Gedächtnis geblieben — aktuell sind 
Organ- und Knochmarkspende dringend auf mehr öffentliche 
Aufmerksamkeit angewiesen. �
 �©Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln

rale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
im TV platziert wurden. „,Tina, wat kosten 
die Kondome?‘ ist ein Satz, der sich einge-
prägt hat und heute noch bekannt ist“, so 
der Kammerpräsident. Solche Kampagnen 
hätten eine starke Wirkung und müssten 
deshalb von der BZgA auch für die Organ- 
und Knochenmarkspende initiiert werden.

Zahlen aus den aktuellen Jahres-
berichten der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation (DSO) und 
der Knochenmarkspenderdatei 
DKMS belegen laut Ärztekammer-
Vorstand den dringenden Hand-
lungsbedarf. 2022 verzeichnete die 
DSO 869 Organspender, im Jahr 
davor waren es 933. Gleichzeitig 
stehen in Deutschland derzeit rund 
8500 Menschen auf den Wartelis-
ten für ein Organ. Jährlich sterben 
laut DKMS rund 19 500 Menschen 
in Deutschland an Blutkrebs, je-
der zehnte Blutkrebspatient fin-
det demnach keinen passenden 
Stammzellspender.

 „Ein Land wie unseres darf die betroffe-
nen schwer kranken Menschen nicht allei-
ne lassen“, betont Ärztekammerpräsident 
Dr. Gehle. „Organspende und die Registrie-
rung für eine Knochenmarkspende bedeu-
ten gesellschaftliche Verantwortung und 
altruistische Hilfe.“




